
Erben und Verschenken: Rechtzeitige Planung sichert steuerscho-
nenden Vermögensübergang
Viele Menschen scheuen sich vor einer frühzeitigen Übertragung ihres Vermögens auf die 
nächste Generation, wenngleich es steuerlich häufig sinnvoll ist, Vermögen noch zu Leb-
zeiten zu übertragen. Die Steuerberaterkammer Stuttgart hat kürzlich diverse Möglichkei-
ten für einen steueroptimierten Vermögensübergang zusammengestellt. Danach gilt:

   Freibeträge: Durch diverse Freibeträge, die alle zehn Jahre neu gewährt werden, lässt sich 
der Erbschaft- und Schenkungsteuerzugriff vermeiden oder senken. Wer also frühzeitig 
beginnt, Vermögen zu übertragen, kann diese Beträge mehrmals ausschöpfen. Eheleute 
dürfen sich alle zehn Jahre 500.000 € steuerfrei schenken und ein Kind darf im Zehnjah-
resturnus sogar 400.000 € von jedem Elternteil steuerfrei erhalten. Handlungsbedarf für 
eine vorweggenommene Erbfolge besteht also insbesondere bei Vermögen oberhalb der 
Freibeträge und bei Übertragungen zwischen entfernten Verwandten oder Nichtver-
wandten.

   Versorgungsleistungen: Soll eine Unternehmensnachfolge im Mittelstand eingeleitet 
werden, kommt unter anderem eine Schenkung des Betriebs gegen Versorgungsleistung 
in Betracht. Die schenkende Person wird dann finanziell über eine lebenslange Leibrente 
abgesichert.
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TERMINE JULI2023

Verehrte Mandantschaft,

„Mein Haus bekommen mal meine Kinder oder Enkel“ – Haben auch Sie hierüber schon 
mal nachgedacht? Wann ist „mal“? Wen wollen Sie absichern? Eine Schenkung zu Lebzei-
ten kann große Steuervorteile bringen. Planen Sie Ihren Nachlass, bevor es dafür zu spät ist. 
Sie beziehen Rente? Dann sollten Sie neben der Erhöhung auch die Steuermehrbelastung 
im Auge haben.

Bei Fragen zu diesen und weiteren Themen stehen wir Ihnen hierfür gerne  zu Seite.

Abgabe-Frist
für den Termin 10.07.2023 = 10.07.2023 
(USt-VA, LStAnm.)

Schon-Frist bei Überweisungen
für den Termin 10.07.2023 = 13.07.2023 
(USt-VA, LStAnm.)

Beitragsnachweis Sozialversicherung 
für Juli 2023 = 25.07.2023 (0 Uhr)

Beitragsgutschrift bei Krankenkassen
für Juli 2023 = 27.07.2023

…Fortsetzung Seite 2
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Rentenanpassung zum 
01.07.2023: Kräftiger Anstieg hat 
auch steuerliche Folgen

Zum 01.07.2023 steigt die Rente in West-
deutschland um 4,39  % und in den neuen 
Bundesländern um 5,86  %. Damit gilt in 
West und Ost erstmals ein gleich hoher 
Rentenwert - ein Jahr früher als ursprüng-
lich gesetzlich vorgesehen.
Hinweis: Die Rentenanpassung bleibt 
aktuell zwar hinter der Inflation zurück, 
aber das ist nur eine Momentaufnahme, da 
die Renten den Löhnen folgen. Betrachtet 
man die Entwicklung des aktuellen Renten-
werts im Jahresdurchschnitt in den letzten 
zehn Jahren, so beträgt der Anstieg im 
Westen insgesamt 26  %, im Osten sogar 
40  %. Im gleichen Zeitraum sind die Preise 
um „nur“ 20  % gestiegen. Bei einer Rente 
von 1.000 € lag die Rentenanpassung somit 
brutto um 63 € im Westen und um 198 € im 
Osten über der Inflation in diesem Zeit-
raum. Aktuell abgeschlossene Tarifverträge 
sehen durchaus beachtliche Lohnerhö-
hungen vor, diese werden sich dann in der 
Rentenanpassung zum 01.07.2024 nieder-
schlagen.
Steuerlich zu beachten ist, dass reguläre 
Rentenerhöhungen - anders als die anfäng-
liche Rente - in voller Höhe steuerpflichtig 
sind. Je nach Jahr des Renteneintritts ergibt 
sich auch für die anfängliche Rente ein 
immer umfassenderer Steuerzugriff, d.h. je 
später der Rentenbeginn erfolgt, desto 
größer ist der steuerpflichtige Teil der 
Rente: Während bei einem Renteneintritt 
vor 2005 noch ein steuerfreier Rentenanteil 
von 50 % galt und der auf dieser Basis ermit-
telte steuerfreie Betrag der Jahresbrutto-
rente in den Folgejahren unverändert 
steuerfrei belassen werden konnte, können 
Ruheständler mit Renteneintritt im Jahr 
2023 nur noch einen steuerfreien Anteil von 
17  % beanspruchen und in die Folgejahre 
mitnehmen. Wer im Jahr 2040 in Rente 
geht, muss seine Rente schließlich sogar zu 
100  % versteuern. Steuerlich entlastend 
wirkt es sich aber auch für Rentner aus, dass 
der steuerfreie Grundfreibetrag jährlich 
angehoben wird (2023: Anhebung von 
10.347 € auf 10.908 €).

 Übergang der Steuerschuldner-
schaft im Dreiecksgeschäft:  
Keine rückwirkende Berichti-
gung bei fehlendem Hinweis

Der Europäische Gerichtshof hat in einem 
österreichischen Vorabentscheidungsersu-
chen zu den Auswirkungen eines fehlenden 
Hinweises auf die „Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers“ bei Dreiecksge-
schäften entschieden. Nach seiner Auffas-
sung kann ein fehlender Hinweis auf den 
Übergang der Steuerschuldnerschaft nicht 
rückwirkend korrigiert werden. Für den 
Zwischenhändler eines innergemeinschaftli-
chen Dreiecksgeschäfts kann dies insbeson-
dere dann erhebliche Auswirkungen haben, 
wenn er die Steuerschuld nicht mehr auf 
seinen Abnehmer abwälzen kann. Im 
zugrundeliegenden Urteilsfall lieferte eine 
österreichische Gesellschaft Luxusfahrzeuge 
im Rahmen eines Reihengeschäfts aus dem 
Vereinigten Königreich (zum Zeitpunkt des 
Streitfalls noch Teil der EU) nach Tschechien. 
Um eine umsatzsteuerliche Erfassung in 
Tschechien zu vermeiden, wollte die Gesell-
schaft die Vereinfachungsregelung für inner-
gemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte an- 
wenden. Ihre Rechnungen enthielten jedoch 
keinen Hinweis auf den Übergang der Steu-
erschuldnerschaft, sondern lediglich die 
Angabe „steuerfreies innergemeinschaftli-
ches Dreiecksgeschäft“. Der EuGH vertrat die 
Auffassung, dass der tschechische Leistungs-
empfänger nicht wirksam als Steuer-
schuldner bestimmt worden sei. Eine rück- 
wirkende Korrektur der Rechnungen lehnte 
er ab. Eine Rechnung könne nicht später 
durch Ergänzung eines Hinweises darauf 
berichtigt werden, dass diese Rechnung ein 
innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft 
betreffe und dass die Steuerschuld auf den 
Empfänger der Lieferung übergehe.
Hinweis: In der Praxis stellt die umsatzsteu-
erliche Behandlung von Reihengeschäften 
Unternehmen vor große Herausforderungen. 
Zur Vermeidung der umsatzsteuerlichen 
Registrierung des Zwischenhändlers spielt 
die Anwendung der Vereinfachungsregelung 
für innergemeinschaftliche Dreiecksge-
schäfte eine wesentliche Rolle. Diese ist 
jedoch an hohe Anforderungen geknüpft.

Sie ist nicht anwendbar, wenn die Rechnung 
des mittleren Unternehmers keinen Hinweis 
auf die Steuerschuldnerschaft des letzten 
Unternehmers enthält.

    Online-Plattformen und Mehr-
wertsteuer: Wer erbringt an 
wen die Dienstleistung?

Der Influencer- und Streaming-Markt ist in 
den letzten Jahren massiv gewachsen. So 
können Fans beispielsweise die von Influen-
cern auf Online-Plattformen hochgeladenen 
Fotos oder Videos durch einzelne Zahlungen 
oder durch Abschluss von Abos erwerben, 
dem Influencer folgen, Videos in Echtzeit 
streamen oder auch Trinkgelder (für die sie 
im Gegenzug keine Leistung in Form von 
Inhalten erhalten) geben. Umsatzsteuerlich 
ist fraglich, wer in solchen Fällen an den Fan 
leistet und damit die Umsatzsteuer schuldet: 
der Influencer selbst oder die Online-Platt-
form? Der Europäische Gerichtshof hat sich 
in einem aktuellen Urteil mit dieser Frage 
beschäftigt.
Fenix International betreibt die Online-Platt-
form „Only Fans“. Auf dieser Plattform 
können Influencer unter ihrem Profil Fotos 
oder Videos einstellen. Fans erhalten gegen 
Bezahlung Zugang zu diesem Profil. Fenix 
stellt auch die Anwendung zum Einzug und 
zur Verteilung der von den Fans geleisteten 
Zahlungen bereit, behält 20 % aller an einen 
Influencer gezahlten Beträge für die Dienst-
leistung des Portals als Vergütung ein und 
stellt diesem den entsprechenden Betrag in 
Rechnung. Auf diesen Betrag erhebt sie 
Mehrwertsteuer.
Die britische Steuer- und Zollverwaltung war 
jedoch der Ansicht, dass Fenix Mehrwert-
steuer auf den gesamten von einem Fan 
erhaltenen Betrag abführen müsse, da das 
Unternehmen im eigenen Namen tätig sei. 
Gegen die Steuerbescheide für die Jahre 
2017 bis 2020 klagte Fenix. Noch vor Ende 
des Brexit-Übergangszeitraums rief das briti-
sche Gericht den EuGH an, um die Gültigkeit 
der maßgeblichen Bestimmung der Durch-
führungsverordnung zur Mehrwertsteuer-
system-Richtlinie klären zu lassen.
Nach Auffassung des EuGH ist die Bestim-
mung der Durchführungsverordnung gültig.

   Nießbrauchsvorbehalt: Wenn Immobilien zu Lebzeiten an die künf-
tigen Erben verschenkt werden, kann sich der Schenker ein soge-
nanntes Nießbrauchsrecht vorbehalten. Dadurch kann er die ver-
schenkte Immobilie weiter nutzen oder vermieten, wobei ihm wei-
terhin die Mieteinnahmen zustehen.

   Steuerfreies Familienheim: Bewohnt ein Erbe eine Nachlassimmobi-
lie selbst für mindestens zehn Jahre nach der Erbschaft, fällt keine 
Erbschaftsteuer an. Allerdings muss er innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Erbanfall in die Immobilie einziehen und darf sie dann 
während der Zehnjahresfrist weder verkaufen noch vermieten oder 
verpachten. Bei Kindern ist die Steuerbefreiung auf eine Immobilie 
mit einer Wohnfläche von 200 qm begrenzt.

   Erbausschlagung: Unter Umständen ist es sogar vorteilhaft, ein Erbe 
auszuschlagen. Dies gilt nicht nur, wenn das Erbe aus Schulden be-
steht, sondern auch dann, wenn es so hoch ist, dass die persönlichen 

Freibeträge deutlich überschritten werden. Schlägt beispielsweise ein 
als Alleinerbe eingesetzter Ehegatte die Erbschaft zugunsten der ge-
meinsamen Kinder aus, dann verteilt sich das Erbe auf mehrere Per-
sonen, so dass jede von ihnen ihre Freibeträge nutzen kann.

   Pflichtteilsansprüche: Durch Schenkungen zu Lebzeiten wird in der 
Regel das Vermögen im Todesfall gemindert. Dies hat Auswirkungen 
auf den Pflichtteil, den Enterbte geltend machen können. Aus diesem 
Grund werden Schenkungen, die in den letzten zehn Jahren vor dem 
Tod veranlasst wurden, zum Nachlass gezählt und erhöhen damit 
den Pflichtteilsanspruch.

Hinweis: Um alle steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen, ist 
professioneller Rat empfehlenswert. Vor allem bei Immobilien und Be-
trieben sollten Sie uns als Ihre steuerlichen Berater in die Überlegun-
gen einbeziehen.
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    Haftung für Steuerschulden: 
Geschäftsführer kann sich nicht 
auf eigene Unfähigkeit berufen

Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts - wer 
sich mit dieser Argumentation aus der 
Haftungsinanspruchnahme als GmbH-
Geschäftsführer herauswinden will, hat nach 
einem neuen Beschluss des Bundesfinanzhofs 
schlechte Karten. Die Bundesrichter 
entschieden, dass sich ein Geschäftsführer 
nicht darauf berufen kann, dass er aufgrund 
seiner persönlichen (Un-)Fähigkeiten gar 
nicht in der Lage gewesen ist, den Aufgaben 
eines Geschäftsführers nachzukommen.
Geklagt hatte ein älterer Herr, der von seinem 
Sohn als alleiniger Geschäftsführer einer 
GmbH eingesetzt worden war. Der Sohn 
selbst war der faktische Geschäftsführer und 
zog im Hintergrund die Fäden. Prüfungen der 
Steuerfahndung deckten später auf, dass die 
GmbH zahlreiche Scheinrechnungen und 
beleglose Buchungen in ihre Buchführung 
eingestellt hatte. Tatsächlich lagen diesen 
Vorgängen jedoch keine realen Leistungen 
zugrunde. Nachdem über das Vermögen der 
GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet 
worden war, nahm das Finanzamt den Vater 
als Geschäftsführer für die Steuerschulden 
der GmbH in Haftung. Hiergegen wandte 
dieser ein, dass er aufgrund seines fortge-
schrittenen Alters und seiner persönlichen 
Fähigkeiten gar nicht in der Lage gewesen sei, 
die Geschäftsvorfälle in der Firmen-EDV nach-
zuvollziehen.
Das Gericht gab jedoch grünes Licht für die 
Haftungsinanspruchnahme und verwies 
darauf, dass Geschäftsführer einer GmbH für 
Steuerschulden ihrer Gesellschaft haften, 
soweit die Steuern infolge vorsätzlicher oder 
grob fahrlässiger Verletzung der ihnen aufer-
legten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig 
festgesetzt werden. GmbH-Geschäftsführer 
haben die Pflicht, Steuererklärungen voll-
ständig, richtig und rechtzeitig abzugeben 
und unzutreffende Erklärungen unverzüglich 
zu berichtigen. Diese Pflicht hatte der 
Geschäftsführer im vorliegenden Fall verletzt, 
da er die Steuererklärungen der GmbH ent-
weder gar nicht oder in unzutreffender Form 
abgegeben hatte.
Er hatte überdies auch schuldhaft gehandelt, 
da er verpflichtet gewesen war, sich ständig 
eingehend über den Geschäftsgang der 
GmbH zu unterrichten, so dass ihm das Fehl-
verhalten beauftragter Dritter rechtzeitig 
hätte auffallen müssen. Werden zur Pflichter-
füllung (hier: zur Buchführung) herangezo-
gene Personen mangelhaft überwacht, liegt 
regelmäßig eine grob fahrlässige Pflichtver-
letzung, ein sogenanntes Überwachungsver-
schulden, vor. Unerheblich war für das 
Gericht, dass der Vater nicht in der Lage 
gewesen war, die EDV der Firma zu bedienen. 
Der BFH erklärte, dass sich niemand auf das 
eigene Unvermögen berufen kann, wonach er 
den Aufgaben eines Geschäftsführers nicht 
nachkommen könne. Wer den Anforderungen
an einen gewissenhaften Geschäftsführer 
nicht entsprechen kann, darf eine solche Posi-
tion ganz einfach nicht übernehmen.

Der Rat habe sich darauf beschränkt, die 
MwStSystRL lediglich zu präzisieren, ohne sie 
zu ergänzen oder zu ändern. Ein Steuer-
pflichtiger, der sich an der Erbringung einer 
elektronischen Dienstleistung beteilige und 
dabei die Erbringung der Dienstleistungen 
genehmigen oder ihre Abrechnung autori-
sieren oder auch die allgemeinen Bedin-
gungen ihrer Erbringung festlegen dürfe, 
könne einseitig wesentliche Gesichtspunkte 
im Zusammenhang mit der Dienstleistung 
festlegen. Unter diesen Umständen sei Fenix 
zu Recht als Dienstleistungserbringer im 
Sinne der MwStSystRL anzusehen.
Hinweis: Das Urteil ist auch aus deutscher 
Sicht bedeutsam. Plattformen sollten prüfen, 
ob sie ebenfalls als Dienstleistungskommis-
sionär im B2C-Bereich tätig werden und ihre 
Rechnungsstellung entsprechend angepasst 
werden muss.

Neues aus Luxemburg:  
Minderung der Bemessungs-
grundlage wegen Uneinbring-
lichkeit 

Der Europäische Gerichtshof hat zur Minde-
rung der Bemessungsgrundlage wegen 
Uneinbringlichkeit von Forderungen Stellung 
genommen.
Klägerin des Ausgangsverfahrens ist die in 
Ungarn ansässige Gesellschaft Euler Hermes, 
die im Versicherungswesen tätig ist und sich 
im Rahmen eines Versicherungsvertrags 
verpflichtet, eine Entschädigung an ihre Ver- 
sicherten zu zahlen, falls deren Kunden eine 
bestimmte Forderung nicht begleichen. Dabei 
beläuft sich der Entschädigungssatz auf 90 % 
des Werts der nichtbeglichenen Forderung 
zuzüglich Mehrwertsteuer. Nach dem Vertrag 
werden im Zuge dieser Entschädigung ein 
entsprechender Teil der Forderung sowie alle 
dem Versicherten zustehenden Rechte an 
Euler Hermes abgetreten. Letztere wird mit 
der zuvor von den Versicherten an den Fiskus 
abgeführten, aber von diesen an ihre Kunden 
abgewälzten und von ihnen nichtbeglichenen 
Mehrwertsteuer belastet.
Die Forderungen sind zum Zeitpunkt ihrer 
Übertragung auf Euler Hermes noch nicht als 
uneinbringlich erachtet worden, sondern erst 
nach dieser Übertragung endgültig un- 
einbringlich geworden.
Strittig ist, ob Euler Hermes Anspruch auf die 
Erstattung der Mehrwertsteuer hat. Die 
Klägerin hat den Kunden eine Entschädigung 
gezahlt, die 90  % des Betrags der fraglichen 
Forderung zuzüglich Mehrwertsteuer betrug. 
Hieran zeigt sich, dass dieser Teil der Forde-
rung von den Kunden als Gegenleistung der 
fraglichen steuerbaren Umsätze vereinnahmt 
wurde. Die Kunden können für diesen Betrag 
keinen Anspruch auf Verminderung der Steu-
erbemessungsgrundlage für die Mehrwert-
steuer geltend machen.
Es ist nicht davon auszugehen, dass im 
Hinblick auf das Mehrwertsteuerrecht der EU 
ein Versicherer wie Euler Hermes als derjenige 
Steuerpflichtige bestimmt werden kann, der 
eine Verminderung der Mehrwertsteuerbe-
messungsgrundlage verlangen kann. 

Dies verstieße gegen den Grundsatz der steu-
erlichen Neutralität, da die abgeführte Mehr-
wertsteuer nicht genau zu dem Preis 
proportional wäre, den die Kunden tatsäch-
lich erhalten haben.
Hinweis: Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie 
Fragen zu diesem Thema haben. Wir beraten 
Sie gern.

 Photovoltaikanlagen:  
Finales BMF-Schreiben 
zum Nullsteuersatz

Die Lieferung und Installation bestimmter 
Photovoltaikanlagen unterliegt seit dem 
01.01.2023 einem Nullsteuersatz. Nachdem 
sich das Bundesfinanzministerium am 
26.01.2023 in einem Entwurf zu Zweifels-
fragen im Zusammenhang mit dieser Neure-
gelung geäußert hat, ist nun die endgültige 
Fassung ergangen. Im Vergleich zum Entwurf 
wurden noch einige Klarstellungen vorge-
nommen; grundlegende Änderungen haben 
sich jedoch nicht ergeben.
Durch das Jahressteuergesetz 2022 wurde ein 
neuer Absatz 3 in § 12 Umsatzsteuergesetz 
angefügt. Dadurch ermäßigt sich die Steuer 
auf 0 % für Lieferungen von Solarmodulen an 
den Betreiber einer Photovoltaikanlage, 
einschließlich der für den Betrieb einer Photo-
voltaikanlage wesentlichen Komponenten 
und der Speicher, die dazu dienen, den mit 
Solarmodulen erzeugten Strom zu speichern, 
wenn die Photovoltaikanlage auf oder in der 
Nähe von Privatwohnungen, Wohnungen 
sowie öffentlichen und anderen Gebäuden, 
die für dem Gemeinwohl dienende Tätig-
keiten genutzt werden, installiert wird.
Die Voraussetzungen gelten als erfüllt, wenn 
die installierte Bruttoleistung der Anlage laut 
Marktstammdatenregister nicht mehr als 30 
kWp beträgt oder betragen wird. Diese Rege-
lung ist am 01.01.2023 in Kraft getreten. Auch 
die Einfuhr, der innergemeinschaftliche 
Erwerb und die Installation unterliegen dem 
Nullsteuersatz, wenn es sich um begünstigte 
Solarmodule, Speicher oder wesentliche 
Komponenten handelt.
Im ersten Teil des Schreibens stellt die Finanz-
verwaltung neben einer kurzen Einführung 
die Folgen für die unentgeltliche Wertabgabe 
aus einer Photovoltaikanlage sowohl für 
Altanlagen (Lieferung bis zum 31.12.2022) als 
auch für Neuanlagen (Lieferung ab dem 
01.01.2023) dar. Im zweiten Teil werden 
Änderungen und Ergänzungen im Umsatz-
steuer-Anwendungserlass vorgenommen, die 
wichtige Einzelfragen im Zusammenhang mit 
der Neuregelung beantworten.
Bezüglich der Entnahme einer Altanlage hält 
das BMF jedoch an den Ausführungen in 
seinem Entwurf fest. Danach soll eine 
Entnahme nur möglich sein, wenn mindes-
tens 90 % des erzeugten Stroms für nichtun-
ternehmerische Zwecke verwendet werden. 
Dies hatten die Verbände stark kritisiert und  
angeregt, auf die 90-%-Grenze zu verzichten.
Hinweis: Die Grundsätze des Schreibens sind 
erstmals auf Umsätze anzuwenden, die nach 
dem 31.12.2022 ausgeführt werden. Eine 
Nichtbeanstandungsregelung gilt für Miet- 
oder Leasing-Sonderkonstellationen. 
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Hinweis: Sofern jemand die Stellung eines 
Geschäftsführers übernimmt, haftet er also 
auch dann für die Steuerschulden seiner 
Gesellschaft, wenn er seinen Überwachungs-
aufgaben nicht nachkommen kann. Hinzu-
kommen muss aber stets auch das persönliche 
Verschulden (mindestens im Grad einer 
groben Fahrlässigkeit).

Bausparvertrag: Bonuszinsen 
müssen bei Auszahlung auf  
einen Schlag versteuert werden

Bausparer erhalten häufig Bonuszinsen, wenn 
sie ihr Bauspardarlehen nach Zuteilungsreife 
nicht in Anspruch nehmen. Der Bausparver-
trag wird in diesem Fall rückwirkend höher 
verzinst und der angesammelte Bonus auf 
einen Schlag ausgezahlt. Für viele jüngere 
Bausparer wäre es steuerlich lukrativ, wenn 
sie diesen Bonus bereits über die Ansparzeit 
verteilt jahresweise versteuern könnten, weil 
sie in diesen Jahren häufig noch über kein 
oder nur ein geringes steuerpflichtiges 
Einkommen verfügen, so dass die Zinserträge 
steuerfrei vereinnahmt werden könnten. Der 
Bundesfinanzhof hat dieser steuerlichen 
Erfassung nun jedoch eine Absage erteilt. 
Geklagt hatte ein Bausparer aus Nieder-
sachsen, der im Jahr 1995 einen Bausparver-
trag abgeschlossen hatte. Das Bau- 
sparguthaben war mit 2,25 % pro Jahr verzinst 
worden. Der Vertrag sah vor, dass sich der 
Zinssatz bei Verzicht auf das Bauspardarlehen 
nach Zuteilungsreife auf 4,75  % pro Jahr 
erhöhte (Bonuszinsen). Der Sparer besparte 
seinen Vertrag in den Folgejahren fleißig und 
verzichtete später auf das Darlehen. Im Jahr 
2013 zahlte die Bausparkasse ein Guthaben 
von 58.203  € aus und überwies infolge des 
Verzichts zudem Bonuszinsen von 24.714  €.
Der Sparer hatte in seinen Einkommensteuer-
erklärungen für die Ansparphase die Bonus-
zinsen erklärt, die rechnerisch auf die 
jeweiligen Jahre entfielen. Das Finanzamt 
hatte nicht weiter nachgehakt und erklä-
rungsgemäß veranlagt. Aufgrund eines nied-
rigen zu versteuernden Einkommens betrug 
die Einkommensteuer aber stets 0 €. Für das 
Jahr 2013 erklärte der Sparer ebenfalls nur die 
Bonuszinsen, die rechnerisch auf das Jahr 
entfielen. Das Finanzamt akzeptierte auch 
diese Angaben zunächst und erließ einen 
Nullsteuerbescheid, wurde später aber durch 
eine Kontrollmitteilung auf die ausgezahlten 
Bonuszinsen von 24.714  € aufmerksam. 
Gegen die nachträgliche Besteuerung der 
gesamten Bonuszinsen im Jahr 2013 zog der 
Sparer vor den BFH. Er vertrat die Ansicht, dass 
ihm die Bonuszinsen bereits mit dem Jährli-
chen Ausweis der Zinsen im „Bonuskonto“ der 
Bausparkasse zugeflossen seien.
Der BFH lehnte jedoch ab und verwies darauf, 
dass der Anspruch auf die Zinsen erst nach 
Zuteilungsreife und Verzicht auf das Bauspar-
darlehen entstanden war, die Bonuszinsen 
erst bei Auszahlung des Bausparguthabens 
fällig wurden und über sie nur in Verbindung 
mit dem Bausparguthaben verfügt werden-
konnte. All diese Umstände sprachen dafür, 
dass der steuerliche Zufluss der gesamten 

Zinsen erst im Jahr 2013 erfolgte, so dass eine 
Besteuerung in diesem Jahr rechtmäßig war. 
Vor 2013 konnte der Sparer wirtschaftlich 
noch nicht über die Zinsen verfügen.

 Kapitaleinkünfte: Verlustaus-
gleich zwischen Eheleuten ab 
sofort über die Steuererklärung 
möglich

Der Ehestand ist hierzulande zwar mit Steuer-
vorteilen wie dem Ehegattensplitting 
verbunden, für eine ehegattenübergreifende 
Verrechnung von Gewinnen und Verlusten 
aus Kapitaleinkünften gab es bisher aber 
erhebliche Einschränkungen: Ehegatten und 
eingetragene Lebenspartner, die zur Zusam-
menveranlagung berechtigt und Kunden bei 
ein und derselben Bank waren, konnten 
bislang nur mit einem gemeinsamen Freistel-
lungsauftrag eine Verlustverrechnung zum 
Jahresende erreichen. In diesem Fall hatten 
die Geldinstitute die Gewinne und Verluste 
über alle dort einzeln oder gemeinschaftlich 
geführten Konten und Depots automatisch 
zwischen den Ehegatten bzw. Lebenspartnern 
verrechnet.
Nicht möglich war bislang jedoch ein nach-
träglicher Verlustausgleich im Zuge der 
Einkommensteuererklärung, wenn kein 
gemeinsamer Freistellungsauftrag vorlag 
oder die Depots bei verschiedenen Geldinsti-
tuten unterhalten wurden. Hatte der eine 
Ehegatte auf seine Gewinne Abgeltungs-
steuer abzuführen, so konnte diese nicht 
durch die Verluste des anderen Ehegatten 
gesenkt oder ausgeglichen werden.
Mit dem Jahressteuergesetz 2022 hat der 
Steuergesetzgeber dieses Manko nun be- 
hoben: Die ehegattenübergreifende Verlust-
verrechnung von Kapitaleinkünften der-
selben Art ist damit nun ab dem Ver- 
anlagungsjahr 2022 rückwirkend möglich. 
Zum Verlustausgleich berechtigt sind damit 
nun auch Eheleute und Lebenspartner, die 
keinen gemeinsamen Freistellungsauftrag 
haben oder ihre Depots bei verschiedenen 
Geldinstituten unterhalten.
Hinweis: Damit die Verlustverrechnung in der 
Praxis umgesetzt werden kann, benötigen 
Ehegatten und Lebenspartner, die jeweils 
eigene Depots führen, eine Jahressteuerbe-
scheinigung von ihrer Depotbank. Die auf die- 
ser Bescheinigung aufgeführten nicht ausge-
glichenen Verluste können dann im Rahmen 
der Einkommensteuererklärung festgestellt 
und mit positiven Erträgen des Ehepartners 
steuersparend verrechnet werden. Dies kann 
zu einer Steuergutschrift im Einkommensteu-
erbescheid führen, wenn das Geldinstitut 
zuvor Kapitalertragsteuer, Kirchensteuer und 
Soli für die Gewinne eines Ehepartners einge-
zogen hat

    Energiepreispauschale:  
So kommen Studenten und 
Azubis an die Einmalzahlung

Um die gestiegenen Kosten für Heizung, 
Strom und Lebensmittel abzufedern, erhalten 
Studenten, Auszubildende und (Berufs-)Fach-

schüler eine Energiepreispauschale von 200 €. 
Die Grundlage hierfür bildet das „Studie-
renden-Energiepreispauschalengesetz“. Um 
an das Geld zu gelangen, müssen die Antrag-
steller einen Online-Antrag unter www.
einmalzahlung200.de stellen. Die Beantra-
gung ist bis zum 30.09.2023 möglich.
Einen Anspruch haben rund drei Millionen 
Studierende an deutschen Hochschulen und 
rund 450.000 Schüler von Fachschul- und 
Berufsfachschulklassen mit dem Ziel eines 
mindestens zweijährigen berufsqualifizie-
renden Abschlusses in Deutschland. Studie-
rende im dualen Studium, Teilzeitstudium 
und Promotionsstudium sind ebenfalls 
anspruchsberechtigt. 
Zum Stichtag 01.12.2022 muss eine Immatri-
kulation oder Anmeldung an einer Ausbil-
dungsstätte vorgelegen haben. Zudem 
müssen die Fachschüler, Studierenden und 
Auszubildenden ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland 
nachweisen können. Auch ausländische 
Studierende, auf die dies zutrifft, kommen für 
den Energiebonus in Frage.
Um an das Geld zu gelangen, sind jedoch 
einige bürokratische Hürden zu meistern: Für 
den Antrag ist ein sogenanntes BundID-Konto 
erforderlich. Es dient dem Identitätsnachweis 
und kann auf drei verschiedenen Wegen 
eingerichtet werden:
   Mit einem Online-Identitätsnachweis: 
Hierfür muss die offizielle „AusweisApp2“ 
des Bundes auf dem Smartphone installiert 
werden.

   Mit einem persönlichen Elster-Zertifikat: 
Wurde ein solches für die elektronische 
Steuererklärung schon einmal genutzt, ist 
das der schnellste Weg, um an die BundID zu 
gelangen.

   Über eine Registrierung mit Nutzername 
und Passwort, bei der verschiedene persön-
liche Daten angegeben werden müssen. 
Umständlich bei dieser Registrierung ist, 
dass noch zusätzlich eine PIN zur Freischal-
tung des BundID-Kontos über die Ausbil-
dungsstätte unter Vorlage eines 
Lichtbildausweises bezogen werden muss.

Für den eigentlichen Antrag auf die Pauschale 
wird zudem ein Zugangscode der Ausbil-
dungsstätte benötigt. Dieser dient neben der 
persönlichen Identifikation als Bestätigung 
dafür, dass der Anspruch auf die Pauschale 
besteht. Besagter Zugangscode wird von der 
Ausbildungsstätte automatisch ausgestellt 
und muss nicht erfragt werden.
Hinweis: Die Einmalzahlung ist steuer- und 
sozialversicherungsfrei und wird auch nicht 
auf einkommensabhängige (Sozial-)Leis-
tungen angerechnet. Auch BAföG-Empfänger 
müssen die Einmalzahlung beantragen, denn 
sie wird ihnen nicht automatisch ausgezahlt.

    Vergütung für mehrjährige 
Tätigkeit: Keine Steuerermäßi-
gung bei Auszahlung über  
drei Jahre

Außerordentliche Einkünfte, wie beispiels-
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weise Abfindungen, Entlassungsentschädi-
gungen oder Vergütungen für mehrjährige 
Tätigkeiten, unterliegen einem ermäßigten 
Einkommensteuersatz, wenn sie dem 
Empfänger zusammengeballt zufließen. Der 
Steuergesetzgeber will dadurch Progressions-
nachteile ausgleichen, die ein entschädi-
gungsbedingt erhöhtes Einkommen bei 
regulärer Besteuerung nach sich ziehen 
würde. Sind die außerordentlichen Einkünfte 
jedoch in mehreren Teilbeträgen über 
mehrere Veranlagungszeiträume verteilt zur 
Auszahlung gekommen, ist eine ermäßigte 
Besteuerung in der Regel ausgeschlossen, 
weil dann keine wesentlichen Progressions-
nachteile entstehen.
Hinweis: Die Finanzverwaltung lässt eine 
ermäßigte Besteuerung in Anlehnung an die 
höchstrichterliche Rechtsprechung allerdings 
noch zu, wenn eine Teilleistung von maximal 
10 % in einem anderen Jahr als die Hauptleis-
tung zur Auszahlung kommt (Nichtbeanstan-
dungsgrenze). Gleiches gilt, wenn die 
abweichend gezahlte Teilleistung niedriger 
ist als der Steuervorteil, der sich aus der ermä-
ßigten Besteuerung der Hauptleistung ergibt.
Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanz-
hofs kann die ermäßigte Besteuerung nicht 
beansprucht werden, wenn die Entlohnung 
für eine mehrjährige Tätigkeit verteilt über 
drei Veranlagungszeiträume ausgezahlt wird. 
Im zugrunde liegenden Fall hatte eine GmbH-
Gesellschafterin infolge einer Pensionszu-
sage ein „Alterskapital“ von 543.000  € von 
ihrer GmbH erhalten. Obwohl eine Auszah-
lung in einer Summe vereinbart war, zahlte 
die GmbH im Jahr 2017 zunächst nur einen 
Teilbetrag von 473.000  € aus, 2018 weitere 
55.000 € und 2019 dann den Restbetrag von 
15.000  €. Das Finanzamt lehnte eine ermä-
ßigte Besteuerung der Hauptleistung von 
473.000 € ab und verwies auf die ratierliche 
Auszahlung.
Der BFH sprach sich ebenfalls gegen eine 
ermäßigte Besteuerung aus, da es an einer 
Zusammenballung der Zahlung fehle. Die 
Ausnahme, die für geringfügige Teilleis-
tungen gilt, schied nach Gerichtsmeinung 
bereits deshalb aus, weil die Auszahlung 
nicht nur über zwei, sondern über drei Veran-
lagungszeiträume verteilt erfolgt war. Eine 
geringfügige Teilleistung hätte aber auch bei 
Auszahlung über zwei Veranlagungszeit-
räume nicht vorgelegen, da die beiden niedri-
geren Raten (insgesamt 70.000  €) bereits 
14,80 % der Hauptleistung ausmachten und 
sie die 10-%-Schwelle somit überschritten. 
Auch waren die beiden Raten höher als die 
Steuerentlastung der Hauptleistung.
Hinweis: Unerheblich war für das Gericht, 
dass der Gesellschafterin ursprünglich eine 
Auszahlung in einer einzigen Summe zuge-
sagt worden war und sie gar keinen Einfluss 
darauf hatte nehmen können, dass später 
doch eine ratierliche Auszahlung erfolgt war.

Inflationsausgleichsprämie läuft 
weiter: Bis zu 3.000 € bleiben 
steuer- und sozialabgabenfrei

Das Thema wurde zwar schon im Jahr 2022

 virulent, jedoch sollten Arbeitgeber weiterhin 
im Auge behalten, dass sie auch im laufenden 
Jahr und noch bis Ende nächsten Jahres ihren 
Beschäftigten eine steuer- und sozialabga-
benfreie Inflationsausgleichsprämie von bis 
zu 3.000 € (für alle Jahre in Summe) auszahlen 
können. Der Steuergesetzgeber hat einen 
entsprechenden Freibetrag im Einkommen-
steuergesetz verankert, der für Auszahlungen 
in der Zeit vom 26.10.2022 bis zum 
31.12.2024 gilt. Das Bundesfinanzministe-
rium gibt in einem FAQ-Katalog Antworten 
auf die wichtigsten Fragen in Zusammen-
hang mit dieser Prämie. Demnach gilt:
   Empfängerkreis: Die Prämie darf nur an 
Arbeitnehmer im steuerlichen Sinne ausge-
zahlt werden, beispielsweise an Vollzeit- 
oder Teilzeitbeschäftigte, Minijobber, Aus- 
hilfskräfte, Auszubildende oder Arbeitneh- 
mer in Kurzarbeit oder Elternzeit. Als Emp- 
fänger begünstigt sind auch Arbeitnehmer 
in Altersteilzeit, Bezieher von Vorruhe-
standsgeld und Versorgungsempfänger. 
Seit wann und wie lange ein Arbeitsver-
hältnis bestand, ist unerheblich. Entschei-
dend ist aber, dass die Prämie dem 
Beschäftigten in der Zeit zwischen dem 
26.10.2022 und dem 31.12.2024 zufließt. 
Die Steuer- und Abgabenfreiheit gilt auch 
für Prämien, die in Arbeitsverhältnissen 
zwischen nahestehenden Personen gezahlt 
werden, wenn sowohl das Arbeitsverhältnis 
als auch die Prämienauszahlung fremdüb-
lich sind.

   Zweckbindung: Die Prämie muss zum Aus- 
gleich der gestiegenen Verbraucherpreise 
gewährt werden. Hierfür genügt es, wenn 
sich dieser Zusammenhang aus der Bezeich-
nung „Inflationsausgleichsprämie“ (z.B. auf 
den Gehaltsabrechnungen) ergibt. Es ist 
keine gesonderte schriftliche Vereinbarung 
zwischen den Arbeitsparteien erforderlich.

   Mehrere Dienstverhältnisse: Die Prämie 
darf je Dienstverhältnis nur einmal gewährt 
werden. Hat ein Arbeitnehmer mehrere 
Dienstverhältnisse, darf die Inflationsaus-
gleichsprämie hingegen mehrfach bezogen 
werden.

   Auszahlung von Teilbeträgen: Hat ein 
Arbeitnehmer die Prämie bereits im Jahr 
2023 erhalten, darf er sie 2024 nicht erneut 
beziehen. Zulässig ist es aber, den Betrag 
von 3.000 € in mehreren Teilbeträgen aus- 
zuzahlen (z.B. jeweils 1.500  € über zwei 
Jahre). Geht aber beispielsweise eine Prämi-
enzahlung für den Dezember 2024 erst im 
Januar 2025 auf dem Konto des Arbeitneh-
mers ein, so wird sie wieder lohnsteuer- und 
sozialabgabenpflichtig.

   Keine Lohnumwandlung: Die Prämie muss 
in jedem Fall zusätzlich zum ohnehin ge- 
schuldeten Arbeitslohn gewährt werden, 
um steuer- und sozialabgabenfrei zu sein. 
Der Arbeitgeber darf also nicht den regu-
lären Lohn des Arbeitnehmers herabsetzen 
und die Minderung dann im Anschluss als 
steuer- und abgabenfreie Inflationsaus-
gleichsprämie auszahlen. Erlaubt ist es 
aber, wenn der Arbeitgeber eine freiwillige 
Sonderzahlung aussetzt, die er ansonsten 
regelmäßig gewährt und er stattdessen 
eine Inflationsausgleichsprämie zahlt.
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